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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Auf die europische Patentanmeldung 82 890 143.9, die am 

7. Oktober 1982 unter Inanspruchnahme der Prioritt aus der 

Voranmeldung vom 3. November 1981 (AT 4693/81) angemeidet 

worden war, ist am 11. Juli 1984 das europäische Patent 

Nr. 78 786 mit 4 AnsptUchen erteilt worden. Die unabhngi-

gen AnsprUche 1 und 3 lauteten: 

"1. Verfahren zum Herstellen von Zement, bei dern dasRoh-

mehi vor einem Entsduern in einem Kaizinator (3) und einem 

anschliel3enden Brennen in einemOfen (2) in einem mehrstu-

figen Wärmeaustausch mit Abgasströmen aus dem Ofen (2) und 

aus dem Kaizinator (3) in zwei parallelen Abgastrgern (4, 

5) vorgewrmt wird, wobei der Rohmehlstrom abwechselnd von 

einer Wärrnetauscherstufe (4a, 4b, 4c) des einen zu einer 

Wärmetauscherstufe (5a, 5b, Sc) des anderen Abgasstranges 

gefUhrt wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Abgasstrom 

aus dem Ofen (2) nach einer Wrmeabgabe an das Rohntehl in 

der dem Kaizinator (3) hinsichtiich des Rohmehlstromes un-

mittelbar vorgeordneten Wrmetauscherstufe (10) mit dem Ab-

gasstrom aus dem Kaizinator (3) vermischt wird, bevor der 

Abgas-Mischstrom gleichmáBig auf die Abgasstrnge (4, 5) 

aufgeteilt wird. 

3. Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfahrens nach An-

spruch 1 oder 2 mit einem Ofen (2) zum Brennen des entsäu-

erten Rohmehls und einem dem Ofen (2) vorgeordneten Kalzi-

nator (3), dem ein mehrstufiger Wrmetauscher vorgeordnet 

1st, dessen Wärmetauschereinheiten (4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c) 

in zwei parallelen, an die Abgasleitungen des Ofens (2) und 

des Kaizinators (3) angeschlossenen Abgassträngen (4, 5) 

hintereinandergeschaltet sind, wobei die Austragsleitungefl 

(13) für das Rohmehl der Wrmetauschereinheiten des einen 

Stranges (4 bzw. 5) mit den Aufgabeleitungen (14) der War-

metauschereinheiten des anderen Stranges (5 bzw. 4) abwech- 
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selnd verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Gas-
austrittsleitung (8) der unmittelbar an die Abgasleitung 

(9) des Ofens (2) angeschlossenen Wärmetauschereinheit (10) 
und die Abgasleitung (7) des Kaizinators (3) in einer 
Mischkaxnmer (6) mtinden, an die die GaszufUhrungsleitungen 

fUr die beiden AbgasstrXnge (4, 5) angeschlossen sind.' 

Gegen die Erteilung des europäischen Patents hat die Em-
sprechende am 11. April 1985 Einspruch eingelegt und den 
Widerruf des Patents wegen mangeinder Patentfhigkeit nach 
den Artikein 52-57 EPU beantragt. Die BegrUndung wurde Un-
ter anderem auf neue Entgegerihaltungen gestUtzt. 

Durch Entscheidung vom 11. Februar 1986 hat die Einspruchs-
abteilung den Einspruch zurUckgewiesen. Die ZurUckweisung 
des Einspruchs wurde im wesentlichen damit begrUndet, daB 
die Entgegenhaltungen keinen AnlaB gäben, die Neuheit und 
den erfinderischen Charakter des Patentgegenstandes in Fra-

ge zu stellen. 

Zur Neuheit wird ausgefUhrt, der Gegenstand des Streitpa-
tents unterscheide sich von dem Gegeristand aus (1) DE-A- 

2 712 238 dadurch, daB eine Wiederaufteilung der vereinig-
ten Abgasstr6me aus Kaizinierstufe und Sinterstufe nicht 

stattfinde. 

DE-A- 2 931 590 (2) und DE-A- 1 433 852 (3) beschrieben 

Verfahren bzw. Vorrichtungen, bei denen das Rohinehl in zwei 

parallel gefUhrten Gasstrngen vorerwärmt werde, wobei je-
doch ein Vermischen der beiden Gasstränge, wie bei der Er-

findung, nicht vorgesehen sei. Das Verfahren nach (3) ent-
halte Uberdies keine Kalzinierungsstufe und foiglich auch 
kein Kalzinierabgas. Der Gegenstand des Streitpatents be-

ruhe auch auf erfinderischer Tätigkeit; es habe näinlich die 

Aufgabe bestanden, das zweisträngige Verfahren nach (2) in 
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seinem thermischeri Wirkungsgrad zu verbessern und gleich- 
zeitig den Geräteaufwand zu verringern. Zwar kbnne der 
Fachrnann einen Teil der Lösung dieser Aufgabe - die Zusam-

menfUhrung der Abgasstr5me - aus (1) entnehmen, zu eirier 
Wiederaufteilung des vereinigten Gasstroms werde er jedoch 

nicht angeregt. 

Gegen diese Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin am 

16. April 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der vor-
gesehenen GebUhr fernschriftlich Beschwerde eingelegt und 

diese am 17. April 1986 schriftlich bestätigt. Die Be-
schwerde wurde am 16. Juni 1986 begrUndet. Danach macht die 
Beschwerdefiihrerin geltend, die ZusammenfUhrung der Abgas-

ströme aus Kaizinierstufe und Sinterstufe sei dem Fachmann 
aus (1) bekannt. Es bedtirfe keiner erfinderischen Ttig-
keit, diesen bgas-Mischstrom in zwei parallele Abgassträn-

ge aufzuteilen und den Rohrnehlstrom abwechselnd von einer 
Wärmetauscherstufe des einen zu einer Wrmetauscherstufe 

des anderen Abgasstranges zu fUhren, nachdem die Róhmehl-

vorwärmung in zwei gasseitig separaten und parallel ge-
schalteten Reihen von Zyklonwärmetauscherstufen z.B. aus 
Figur 1 der Entgegenhaltung (2) bekannt sei, und die Anwen-

dung zweier Abgasstränge zwecks Erzielung einer hohen Pro-

duktionskapazität zum aligemeinen Fachwissen gehöre, das 

durch (4) Cément-Datá-Book, Bauverlag GmbH Wiesbanden und 

Berlin, 2. Auflage, 1977, Seite 379 und 383, reprsentiert 

werde. 

Die Beschwerdegegnerin tritt diesem Vorbringen entgegen urid 

fiihrt aus, daI3 die Anwendung der Lehre aus (1) auf das Ver-
fahren gemB (2) lediglich zu einer Vereinigung der Abgas-
ströme aus Kaizinierstufe und Sinterstufe fUhren wUrde, je-

doch nicht zu einer Wiederaufteilung dieses Abgasstroms. 

1n der am 26. März 1987 durchgefUhrten mUndlichen Verhand- 
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lung haben die Beteiligten sich nur noch auf die Entgegen-

haltungen (1) DE- 2 712 298 und (2) DE-A- 2 931 590 ge-

stUtzt. 

VII. Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurUck-

zuweisen. 

Entscheidungsgr3nde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPO; sie ist daher zulässig. 

Die Erfindung betrif ft ein Verfahren und eine Vorrichtung 

zum Herstellen von Zement, bei dem das Rohmehl vor dem Ent-

säuern in einem Kaizinator und dem anschlieenden Brennen 

in einem Ofen in einem mehrstufigen Wärmeaustausch mit dem 

Abgasstrom aus dem Of en einerseits und mit dem Abgasstrom 

aus dem Kalzinator andererseits vorgewärmt wird; dabei wird 

der Rohmehlstrom abwechselnd von einer Wärmetauscherstufe 

des einen zu einer Wärmetauscherstufe des anderen Abgas-

stroms gefihrt. Ein solches Verfahren ist bereits aus (2) 

bekannt (vgl. Streitpatent Spalte 1, Zeilen 15-29). Wie der 

Beschreibungseinleitung zuin Streitpatent zu entnehinen ist 

(Spalte 1, Zeile 39 -Spalte 2, Zeile 2) und auch von der 

BeschwerdefUnrerin nicht bestritten wird, hat dieses be-

kannte Verfabren eine Reihe von Nachteilen. So muB das Roh-

mehi in zwei dosierten Teilströmen aufgegeben werden, was 

einen erh5hten apparativen Aufwand bei verminderter Wärme-

ausnutzung zur Folge hat. Zudem mUssen die beiden Abgas-

strange verschieden ausgelegt werden, wobei die Konzentra-

tion der zuxn Anbacken neigenden Ballaststoffe im Ofenstrang 
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y 	 h6her ist als im Kalzinatorstrang, was unter Umstäriden be- 

sondere Mai3nahmen erfordert. 

Diesem nchsten Stand der Technik gegentiber ist daher die 

patentgemäl3 bestehende technische Aufgabe darin zu sehen, 
ein Verfahren nebst Vorrichtung zur Herstellung von Zement 

mit verbessertem therrischen Wirkungsgrad vorzuschlagen. 

Diese technische Aufgabe wird dadurch gelöst, daB der Ab-

gasstrom aus dem Ofen nach einer Wrrneabgabe an das Robmehi 
in der dem Kaizinator unnitte1bar vorgeordneten Wärmetau-

scherstufe mit dem Abgasstrom aus dem Kaizinator vermischt 
wird, bevor der Abgas-Mischstrom g1eichm3ig auf die Abgas-

strange verteilt wird. 

DaB die Aufgabe hierdurch auch tatsächlich gelöst wird, ist 
nicht streitig. Auch die Kammer sieht keine Veranlassung, 

diesen Sachverhalt in Frage zu stellen. DaB die Verbesse-
rung des thermischen Wirkungsgrades betrachtlich ist, ent-

nimmt die Kamrner der Aussage der Beschwerdeftihrerin, die 
der Kammer jedenfalls in der Tendenz glaubhaft erscheint, 
daB sich eine Anlage nach dem Streitpatent innerhaib von 

ftinf Jahren amortisiere. 

Das patentgemäi3e Verfahren und die Vorrichtung zu dessen 

Durchftihrung sind - wie die PrUfung der vorliegenden 

Druckschriften durch die Kaminer ergeben hat -nicht 
vorbeschrieben, also neu. Im einzelnen braucht die Neuheit 

nicht begrUndet zu werden, da diese von der 

BeschwerdefUhrerin nicht bestritten worden ist. 

Es ist daher zu untersuchen, ob es fUr den Fachmann ange-

sichts der bestehenden Aufgabe aufgrund des Standes der 

Technik nahelag, hierfUr das Verfahren und die Vorrichtung 

nach dem Streitpatent vorzuschlagen. 
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5.1 Bereits aus dem nächsten Stand der Technik (2) war es be-

kannt, daB durch die getrennte Führung der Abgasströme aus 
Kalzinator und Ofen in zwei parallellen Abgassträngen, in 
Verbindung mit dem alternierenden Wärmetausch zwischen dem 
Rohmehlstrom und den beiden Abgasstr5men ein guter thermi-

scher Wirkungsgrad erzielt wird (vgl. z.B. Seite 16, letz-

ter Absatz - Seite 17, erster Absatz und Fig. 1). Diese 
Entgegenhaltung 1äl3t aber nicht erkennen, wie der Fachrnann 

die aufgabengemäl3 angestrebte weitere Erhbhung der Ausnut-

zung der in den beiden Abgasströmen enthaltenen Wärmemenge 
bewerkstelligen oder auch nur versuchen solite. 

5.2 	Die Beschwerdeführerin vertritt nun den Sandpunkt, hierfUr 
htte ihm (1) den Weg gewiesen. Diese Entgegenhaltung be-
schreibt ein Verfahren zur Herstellung von Zernent mit dem 

Ziel einer raschen Kalzinierung bei gleichzeitig bestm5gli-
cher Wärmewirtschaftlichkeit (vgl. Seite 7, letzter Absatz 
und Seite 8, erster Absatz). Hierzu wird vorgeschlagen, die 

Kaizinierung in zwei Stufen aufzuteilen, das vorgewärmte 
Rohmehl nacheinander durch diese Stufen zu fUhren und dabei 
die Vorkalzinierungsstufe aussch1ie1ich durch die Abgase 
der Sinterstufe und die Nachkalzinierungsstufe durch Ver-

brennung von Brennstoff mittels Luft zu beheizen (vgl. An-.. 
spruch 1 und Seite 8). fiber die Ausgestaltung der Vorwärm-

stufe wird in der Beschreibung und in Fig. 1 nichts of fen-
bart. In Fig. 2 ist eine Zementherstellungsanlage mit einer 

einstufigen Vorwärmstufe mit drei Zykionen dargesteilt. 

Selbst wenn man einräuxnt, daO die beim patentgemä3en Ver-
fahren vorgesehene Vorerhitzungsstufe 10 der Vorkaizinie- 

rungsstufe nach (1) entspricht (die Patentbeschreibung 
spricht nur von einem Vorwärmen, nicht von einer beginnen-
den Eritsäurung, vgl. Spalte 3, Zeile 58-59 und Spalte 4, 
Zeile 13), und man weiter berUcksichtigt, daB die Zusammen-

fUhrung der Abgasstr3me aus Vor- und Nachkalzinierung (vgl. 
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Anspruch 3) die Wrmewirtschaft1ichkeit des Verfahrens wei-

ter begUnstigt (vgl. Seite 9, Absatz 2), ist es nach Auf-

fassung der Kammer Uberraschend, daB die hier aufgabengemäl3 
arigestrebteweitere Erhöhrung der Wärnteausnutzung der so 
auf Wrmewirtschaftlichkeit ausgerichteten AusfUhrungsfor-
men nach (2) durch den, patentgemäl3en Vorschlag der Wieder-

aufteilung dereben vereinigten Abgasströme nach (1) m5g-
lich ist. Die gegenteilige Auffassung der BeschwerdefUhre-

rin beruht auf einer typischen expost  facto Betrachtungs-

weise, weil sie die patentgemäI3 auf Verbesserung des ther-

mischen Wirkungsgrads gerichtete Aufgabe auBer Acht läl3t. 

5.3 Die Kammer verfUgt Uber keine Sachkunde, wonach gerade die 
Kombination der aus (2) und (1) bekannten Merkmale zu einem 

verbesserten thermischen Wirkungsgrad fUhrt. Es wurde auch 
von der BeschwerdefUhrerin nicht vorgetragen, daB ein der-
artiges Fachwissen existiert. Die darauf basierende Argu-

mentation kann daher nicht durchgreifen. Die Kaminer zieht 
daraus den Schlui3, daB die patentgernä3 vorgeschlagene L6-

sung der hier bestehenden anspruchsvollen Aufgabe durch den 

angezogenen Stand der Technik nicht nahegelegt wurde, sodaB 
sie auf erfinderischer Ttigkeit beruhend anzusehen ist. 

5.4 Das Verfahren gemäl3 Anspruch 1 beruht somit auf erfinderi-
scher Ttigkeit. Dies gilt auch f3r den von der Patentfä-
higkeit des Hauptanspruchs getragenen und auf diesen rUck-

bezogenen Unteranspruch 2. 

6. 	Die Vorrichtung gem9l3 den AnsprUchen 3 und 4 ist eine neue 

Kombinatiori von an sich bekannten Bauelementen. Diese sind 

so aufeinander abgestimmt, daB sie die DurchfUhrung des er-

finderisch einzustuferiden Verfahrens gemäB Anspruch 1 ge- 
währleisten. Nachdem diese Vorrichtungen speziell zur 
DurchfUhrung dieses Verfahrens entwickelt sind, sind sie 
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als zweckmä3ige Ausgestaltung des Verfahrens jedenfalls 

insoweit patentfähig. 

Entscheidungsforae 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbealflte 	Der Vorsitzende 

'k 
F.Klein 
	 K . Jahn 

1o4 
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